
unchriſtlich unterdrücken, ondern gerechterweiſe zu ſchützen Das
Band, das die gewaltſame Qu des eiſernen Kanzlers zwiſchen
Oeſterreich und Deutſchland zerriſſen hat, iſt durch die weiſe Hand
der Vorſehung MN neuer Weiſe wieder geknüpft worden, einen
wahren Gotteskrieg gegen ruſſiſches Nationalkirchentum, franzöſiſche
Gottloſigkeit und engliſchen Mammonismus 3u führen Daran knüpft
ſich unſere ng auf einen wahren Gottesfrieden und auf eine
innere Geſundung der Völker, vorausgeſetzt, daß auch Görres'
Wünſche und Forderungen nach dem Kriege zunächſt In den ver
bündeten Kaiſerreichen erfüllt werden.

Der Itreik nach ſeiner moraliſchen eite
Von Aug E  m In Valkenburg (Holland)

Um den Streik nach ſeiner moraliſchen Seite 3u beurteilen,müſſen ſowohl der Streik n ſich oder ſein eſen, als auch ſeineBegleiterſcheinungen ins Auge gefaßt werden. In den Fällen,
ET Aus ſich unerlaubt ſt, önnen keine ihn begleitenden Umſtände ihnrlaubt machen; iſt EL aber Aus ich nicht unerlaubt, dann können
dennoch die begleitenden Umſtände ihn unerlaubt machen.

In ſich oder ſeinem Weſen nach iſt der Streik eine gemeinſamgeplante und ausgeführte zeitweilige Arbeitseinſtellung zUum weckeiner Reviſion des Arbeitsvertrages.
Daraus folgt, daß der Streik aus ſich unerlaubt iſt, aber

auch nur dann iſt, wenn ud inſoweit eine Pflicht dieſer Ar
beit für dieſe Zeit eſteht Es iſt alſo zu Qus welchen Gründen
eine derartige flicht hergeleitet werden kann oder muß Der nächſteGrund ieg jedenfalls IM Vertrage, der mit dem Arbeitgeber ein⸗

iſt Aus einem olchen Vertrage en  E ſich die Pflichtder ſtrengen Gerechtigkeit, Unter Entgegennahme oder Sicherſtellungder Gegenleiſtung das zu leiſten, was Im Vertrage feſtgelegt iſt SoOo
lange mithin die vertragsmäßige Verbindlichkeit dauert, iſt eine Ar⸗
beitsniederlegnng oder ⸗einſtellung ſeitens des Arbeiters eine Ver⸗
letzung der ſtrengen Gerechtigkeit, die Verleitung anderer Mitarbeiter
3ZUum Vertragsbruch eine Verleitung zur Ungerechtigkeit und eine
Elgene Ungerechtigkeit gegen den Arbeitgeber als den andern Ver
tragſchließenden, und zwar mit allen Folgen der Pflicht zumIſ all des erfolgten Schadens, der vorausſichtlich eintreten konnte.

Ee Aus dem Arbeitsvertrag hergeleitete Pflicht Jur Arbeit
liſcht mit der Rechtsgültigkeit des Vertrages, unächſt mit dem Ab⸗
lauf der vertragsmäßigen Zeit, oder Urch Kündigung und Ablaufder Kündigungsfriſt, wenn, was gewöhnlich der Fall iſt, der Ver  —
trag auf gegenſeitige Kündigung abgeſ

Oſſen wurde Anderweit ird



ein Mangel der Rechtsgültigkeit beim Arbeitsvertrage ſchwerlich 3u
erweiſen ſein, * ſei denn, daß der Vertrag von vornherein wegen
flagranter Ungerechtigkeit der Lohnbedingung ſeitens des Arbeit⸗

der daß der Arbeitgeber ſeine vertragsmäßigengebers ungültig waäre
Pflichten mn grober Weif verletzte nd trotz Mahnung un dieſer Rechts  —  2
verletzung verharrte. enn iſt dies der Fall, x 1½1 die Rechtsregel des
kanoniſchen Rechtes der ege 7 In 6⁰⁰ Ein „Vergebens for
dert derjenige die Erfüllung des Verſprochenen von einem andern,
der ſich weigert, ebendieſem andern das ſeinerſeits Verſprochene 3u
gewähren.“ „Frustra Sibi CII guls Dostula a Servari. (Cui
Hdem 8 praestitam Servare recusat.“

Zu ſolchen Ungerechtigkeiten zählt nicht Uur die Zahlung eines
vident Unter das Mindeſtmaß der Gerechtigkeit bleibenden Lohnes
(bei deſſen Ausmaß immerhin verſchiedene Verhältniſſe berückſichtigt
werden müſſen), ſondern auch eine Duldung oder gar Förderung

ſittlicher efahren, welche urch die Lage der Arbeitsräume,
dur die Art der Arbeitsverteilung, durch ungehindertes ü
Beiſpiel verurſacht werden können; Vernachläſſigung elementarer Vor

ährdung des Lebens oder derſchriften Zur Sicherſtellung Ge
Geſundheit; grundloſe Verweigerung der Gelegenheit zur Ausübung
der religiöſen Pflichten, zuma an Sonn⸗ und Feiertagen.

Liegen aber auch Ungerechtigkeiten und Vergewaltigungen
— eitens des Arbeitgebers nicht vor, ſo ES doch dem Arbeiter frei,
nach Ablauf des eingegangenen Vertrages denſelben nicht wieder 3u
erneuern, die betreffende Arbeit niederzulegen und ſie nicht
wieder aufnehmen 5  U wollen, ihm nicht günſtigere Bedingungen

Mindeſtmaß de noch gerechtengeboten werden, eine ber das
Lohne hinausgehende Lohnerhöhung. Was der einzelne Arbeiter tun
kann, da kann auch eine Reihe Arbeiter tun Wenn Aher die
ganze Menge der Iun einer Induſtrie beſchäftigten Arbeiter ſich frei⸗
willig vereinigt und gemeinſam jenen Schritt tut, ſo wird auch da⸗
durch die Gerechtigkeit nicht verletzt. Freilich wird ein ſolcher gemein⸗
ſamer Schritt ſchwerlich 1e zuſtande kommen, ohne daß ein großer Cil
der Arbeiter von den andern dazu aufgefordert und gedrängt wird
Doch auch hierin liegt eine Ungerechtigkeit nicht, ofern nicht rüge⸗
I  che bder anderweitig ungerechte Mittel ebraucht werden. Auch
lieg darin nicht einmal eine Verletzung der Liebe gegen Arbeit—⸗
geber, die Induſtrie die beabſichtigte Erhöhung de Lohnes
unſchwer ertragen EQnNn, denn eine etwa ur die chriſtliche ASebe ver⸗
botene Schädigung des Arbeitgebers bedeutet dies nicht. Das beab
ſichtigte Reſultat des gemeinſamen Schrittes iſt nämlich nichts anderes
Als die Uebertragung eines beſtimmten Teilgewinnes der betreffenden
Induſtrieanlage vom Arbeitgeber auf die Arbeiter Dieſe ſind durch
da Gebot der Liebe nicht verpflichtet, die Verteilung, falls man

innerhalb der Grenzen der Gerechtigkeit bleibt, eher zUum Vorteil
des Arbeitgebers als 3u ihrem eigenen Vorteil vollziehen 3u aſſen
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Urde Aber dem Arbeitgeder ein anderer Schaden erwachſen durch
Stillſtand des ganzen Betriebes, iſt das Ein von ihm frei e⸗
wollter, den E durch höhere Löhnung abzuwenden ſich nicht ent⸗
ſchließen mag dafür ſind die Arbeiter nicht verantwortlich zu machen.

Aber, wird man hier einwenden können, gibt CS nicht noch
dere en zur Arbeit als diejenige, welche Qaus dem individuellen
Vertrag des einzelnen Arbeiters mit dem Arbeitgeber hervorgeht und
von der ausgleichenden Gerechtigkeit diktiert wird? en welche
unabhängig von der Rechtsgültigkeit jenes Vertrages eine Arbeits  2
niederlegung einfachhin verbieten?

Man El n dieſer Beziehung auf das allgemeine göttlicheGebot der Arbeit hin nd zudem auf die Pflicht, welche der Ar  2
beiterſtand als Stand der ganzen menſchlichen Geſellſchaft gegenüber
3u erfüllen habe Es gilt, die Stichhaltigkeit dieſes Hinweiſes kurz
3u unterſuchen, ob durch ihn der Streik als aAaus ſich unerlaubt dar⸗werde

Das göttliche Gebot der Arbeit ver  E den einzelnen Men
en weder zu einer beſtimmten Art von Arbeit, noch einer be
ſtimmten Arbeitszeit. D aber der Streik ſeinem Weſen nach NuLr
eine beſtimmte Arbeit verneint, und dieſelbe Ur eventuell oder
für eine ewiſſe Zeit verneint, kann Qus dem allgemeinen gött
lichen Arbeitsgebot kein wirkſamer Beweis die Unerlaubtheitdes 2  treiks erbracht werden; ein Widerſtreit mit dem göttlichenArbeitsgebot kann ſich nUuLr herleiten Qus verſchiedenen Umſtänden
und Begleiterſcheinungen, die nicht zUum Weſen des Streiks gehören.Davon kann erſt weiter Unten die ede ſein

Nicht weſentlich beſſer dürfte CS mit der Berufung auf die
Standespflicht der ganzen menſchlichen Geſellſcha gegenüber beſtellt
ſein. Die Standespflicht kann, wie jede Pflicht nur Im Individuum
aften, allerdings in ſofern ſie dem beſtimmten Stande gehören.Die Zugehörigkeit 3zUm Arbeiterſtande, beſonders 3u einer beſtimmten
Klaſſe des Arbeiterſtandes, iſt aber bei freien Arbeitern mn deren
freiem Willen elegen. Eine Pflicht zu beſtimmter Arbeit kann alſo
Aus dem Arbeiterſtande als em nicht hergeleitet werden; mithinauch nicht die Unerlaubtheit der Verneinung oder Niederlegung dieſerArbeit, mit andern Worten des Streiks.

Aber wie 1e (5 denn wirklich mit der Standespflicht Im Stande
ſelber aus? Man iſt eneigt, dem Stande eine ewiſſe Oziale Funktibn zuzuſchreiben, deren EL ſich Um des Geſam

0 willen nicht
entziehen dürfe Auf Irbeit und Kapital beruhe die ganze wirtſchaft⸗liche Wohlfahrt der menſchlichen Geſellſchaft und ihrer Weiterent—
wicklung. Allein daraus läßt ſich eine Pflicht zur beſtimmten Ar
beit für beſtimmte Zeit und in beſtimmtem aße nicht herleiten,
venn nicht anderweit eine Verpflichtung dazu übernommen iſt Zur
möglich größten Vermehrung der aftlichen Güter iſt weder
der Arbeiter, noch der Beſitzer und Arbeitgeber verpflichtet; daß aber

eol.⸗pra Quartalſchrift.“ 1915.



für die Hervorbringung des Notwendigen durchgehends weder Ar
beitskraft noch Kapital fehlen werde, dafür hat der Schöpfer der
QAtur ſchon auf andere Weiſe geſorgt; ſollte jedoch wegen beſonderer
Umſtände mM dieſer Beziehung einmal Gefahr drohen, dann iſt C8
die ſtaatliche Autorität, we einzugreifen berechtigt und gehalten
ſein mag Daß dieſe auch bezüglich des, Streiks vorkehrende, ab
wehrende oder auch unterdrückende Maßnahmen, 1e nach den Um
ſtänden, reffen kann und ſoll, iſt nicht bezweifeln. Doch davon
weiter uInten Hier ſtehen wir bei der Frage, wie weit Qus ſich
ohne weitere Geſetze oder poſitiv hinzutretende Verbindlichkeiten, die
Pflicht des Standes reiche.

Will man die ſoziale Funktion der Arbeit als einen eigenen
Titel betrachtet wiſſen, auf welchen hin C dem Tbetter oder wenig⸗
en einer beſtimmten Gemeinſchaft von Arbeitern nicht erlaubt ſei,
zeitweilig die Arbeit niederzulegen, dann muß dasſelbe Beſitzer
und Arbeitgeber geſagt werden; auch ihm dann nicht erlaubt,
nach Gutdünken ſein Kapital ruhen 3u aſſen Gegen dieſe ſogenannte
„ſoziale Funktion des Beſitztums“ und Verpflichtung der Beſitzer,
welche allerdings auch heuzutage ihre Verteidiger gefunden hat,
wendet ich die „Civilta cattolica“ (Quaderno 28) V- ihrennweit
hin Aufſehen erregenden Artikeln „Sindicalismo Cristiano?“ auf recht
charfe elſe „Jeder Menſch“, 20 68 da, „bleibt rückſichtlich der
andern Menſchen, die nicht ſeine Obern ſind, Herr über ſeine ähig
keiten und deren Betätigung; ELr bleibt frei, dieſelben 3u gebrauchen
oder nicht 3u gebrauchen, wie CS ihm gut ſcheint, vorausgeſetzt, daß
EL ſie nicht zum Schaden anderer gebraucht. Will das ver
neinen, dann fällt mn die Ungereimtheit, die menſchliche
Geſellſchaft mn eine Strafanſtalt 3u verwandeln, mn der die Menſchen
ſich gegenſeitig zur Zwangsarbeit verurteilen Bleibt aber der
Menſch Herr ſeiner Fähigkeiten, dann gehören ihm Im vollen aße
die Früchte, welche C durch die Tätigkeit ſeiner Fähigkeiten Tzielt
hat, und kein anderer auf der Welt hat irgend einen Rechtstitel,
mM an dem EI¹ oder Gebrauch jener Früchte teilzunehmen.“
Das iſt 3u Gunſten. der Beſitzenden geſagt Es paßt aber ebenſo
iie für Wort auf die Arbeiter

Aus allem Geſagten dürfte 65  Ur Genüge hervorgehen, daß die
Erlaubtheit des Streiks nicht Qus dem Weſen desſelben einſachhin
kann verneint werden. Das gilt nicht UL für den ſogenannten Not
wehrſtreik, ſondern auch für einen Meliorationsſtreit. etzterer iſt
reilich Qn andere und weit ſchwieriger realiſierbare Bedingungengebunden als erſterer.

eS Uhr uns ur Betrachtung der Begleitumſtände des
Streiks. Diesbezüglich ſtellen wir von vornherein den Satz auf:
Der Streik Uhr wenn auch nicht naturnotwendig, ſo doch natur
gemäß ſo viele und große Uebel mit ſich daß das 0 der menſ
lichen Hſ einſchließli der Arbeiterkreiſe, der öffentlichen



Autorität die Pflicht nahelegt, Ur geeignete Mahnahmen und
Geſetze dem Ausbruche von Streiks vorzubeugen und andere Ein.  2
richtungen chaffen Ard welche etwaige Differenzen wiſchen
Arbeitern und Arbeitgebern friedlich beigelegt werden.

Zunächſt kann ein Streik nie auf Erfolg rechnen, nicht
eine bedeutſame Menge Arbeiter zugleich die Arbeit niederlegt. es
geſchieht en  CL auf Kommando, inſofern ſie ſtatutengemäß m be
ſtimmten Arbeitervereinigungen gewiſſermaßen ſich verpflichten, einem
Aufruf von ſeiten der eitung der Arbeitervereinigung folgend die Ar
beit niederzulegen, oder durch Beeinfluſſung der einzelnen Arbeiter, Auf  —
forderung, Anreizung mi  2 öffentlicher Verſammlungen und Reden
le letzteres, dann laufen aſt immer ſolche Verſammlungen
und Reden auf eine Verhetzung der verſchiedenen Stände der Ar
beitgeber hinaus; Neid, Haß Feindſchaft wird u die Herzen der
Arbeiter geſät, der Klaſſengegenſatz vertieft, kurz, das große Gottes
gebot des Friedens und der Liebe wird n ſein Gegenteil verkehrt,
das Geſamtwohl der menſchlichen Geſellſchaft un ſeinem Fundamente
tief erſchüttert. Geſchieht aber der Streik auf Kommando, mithin
weniger Aus Leidenſchaft als Qus Berechnung, können die eben
geſchilderten leidenſchaftlichen Erregungen freilich ausgeſchaltet werden;
jedoch hat eine olche Einrichtung ſelbſt ihre tarken moraliſchen Be
enken Unſtatthaft und unmoraliſch iſt Es, ſich dbon vornherein ver
Pflichten ollen, nach einem Kommando 3u handeln, das nicht
die Garantie bietet, ſtet

2

2 Iun den Grenzen des Erlaubten bleiben.
Dieſe Garantie aber bei der Inſzenierung der Streiks, b⁰
CS ſi nicht um eine Aus ſich klare Ungerechtigkeit und Vergewal⸗
tigung der Arbeiter eitens des Arbeitgebers handelt, unächſt alſo
bei den ſogenannten Meliorationsſtreiken.

Ferner werden ſich bei ſtarken Anſammlungen von Arbeiter—
maſſen, welche längere Zeit müßig ſind, naturgemäß manche Aus—
ſchreitungen einſtellen. Müßiggang, zuma bet leidenſchaftlicher Er
egung, gebiert llerlei Laſter; Trunkenheit und ſittliche Ausſchwei⸗
fungen werden eli ausbleiben.

Dazu kommt der wirtſchaftliche Ruin vieler, ſei 68 der Arbeiter,
ſei C8 der Induſtriellen und anderer, welche durch den Ausfall der
gewöhnlichen Erzeugniſſe I Mitleidenſchaft werden. ller
ing ſind das 1 ebel, we nicht immer, fall ſchwer
wiegende Gründe vorliegen, auf die Verantwortung der ſtreikenden
Arbeiter fallen Auch die nicht naturgemäß ſich ergebenden, ondern
bon der Schuld einzelner herrührenden Entgleiſungen das
Sittengeſetz machen, ſelbſt venn ſie vorausgeſehen werden, den Streik
nicht gerade unerlaubt, falls Ausſicht iſt, wichtige, in ſich erlaubte
Güter un ihn 3u erreichen. Doch zeigen alle dieſe Begleiterſchei—
nungen um ˙o mehr die Notwendigkeit, daß von ſeiten der öffentlichen
Autorität geſetzliche Maßregeln ergriffen werden, welche derartige
Klaſſenkämpfe unnötig und unmögli machen.
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Außer dieſen Uebelſtänden, welche neben dem Streik als deſſen
Folgen aufzutreten pflegen, gibt * noch andere mſtände, welche
bei moraliſcher Wertung des Streiks noch verhängnisvoller ſeinen
Ungunſten prechen Auch ſie gehören nicht zUum Weſen des Streiks,
aber den Mitteln, welche gewöhnlich beim Streik ihre Anwendung
nden Damit Ein begonnener Streik mit Erfolg durchgeſetzt erde,

QAmi der Arbeitgeber infolge des Streiks dazu beſtimmt
die Arbeitsbedingungen 3 Gunſten der Arbeiter verbeſſern, peziell
den Lohn erhöhen, iſt erforderlich, daß der Arbeitgeber nicht un
der Lage ſei, der ſtreikenden Arbeiter raſch Arbeiter 3u
nden, welche dem bisherigen ungünſtigeren Ohne arbeiten
bereit ſind. ies kann nur mn beſonderen Fällen ohne poſitive Ab⸗
wehr arbeitswilliger Arbeiter oder des Zuzuges fremder Arbeiter
reicht werden. aher iſt m den meiſten Fällen eines Streiks die
orge der Streikenden und ihrer Führer vornehmlich darauf 8e
LI, fremde Arbeitskräfte fernzuhalten. Geſchie dies durch 0
Ueberredung und gegenſeitige Uebereinkunft, ohne allen Trug und
ohne allen Zwang, auch moraliſchen, dann iſt dieſes Mittel als
ſolches nichts einzuwenden, wenn nUuL die Urſache und der Gegenſtand
oder das Ziel des Streiks moraliſch unanfechtbar iſt 1E dieſe
Abwehr durch ungerechte Vorſpiegelungen oder gar durch
Gewalttätigkeit und wang, dann ieg eine ſchwere Ungerechtigkeit
wenigſtens die Arbeitswilligen vor, und der Streik wird durch die
Anwendung dieſes ungerechten ittels ein unerlaubter. Selbſt ein
gewiſſer moraliſcher Dru oder moraliſche Nötigung andere
kann nuLl dann als nicht unerlaubt gelten, CS ſich die Ver—
teidigung eigener Rechte handelt, alſo um die Abwehr einer ungerechten
Vergewaltigung der bisherigen Arbeiter von ſeiten der Arbeitgeber

durch offenkundige Herabdrückung des Lohnes Unter den von der
Gerechtigkeit geforderten Mindeſtlohn. ollten andere Arbeiter ſich mit
dieſem ungerecht tiefen Lohn zufrieden geben und dadurch die Ge
rechtigkeitsforderungen der andern Arbeiter wirkungslos machen, ⁰
waäre das ein gewiſſer ingri In die Rechte der letzteren, welcher
durch moraliſchen ruck abgewehrt werden dürfte Es würde ſich da

eine gewiſſe Selbſtverteidigung andeln, einen ſogenannten
Notwehrſtreik. Liegen aber Verhältniſſe nicht klar vor, dann
iſt jeder Zwang, jede eigenmächtige Gewaltmaßregel Arbeits⸗
willige, ſeien * inheimiſche oder QAus der Fremde hinzuziehende, eine
Ungerechtigkeit ieſe, und macht den nUUL durch eine Un
gerechtigkeit durchführbaren Streik von vornherein einem
erlaubten. Wenn Aher auch eine grundſätzliche Verurteilung eines jeden
Streiks abgelehnt werden muß, ſo kann doch wohl behauptet werden,
daß 1 nicht leicht ein Streik mN zene geſetzt werde, der mn
ſeinem ganzen Verlaufe moraliſch unanfechtbar wäre.

Arbeitervereinigungen aher, welche Aus ihren Statuten den
Streik ausſcheiden wollen und EeS ſich zutrauen, auch etwaige be
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rechtigte Differenzen mit den Arbeitgebern durch friedliche Mittel
ſchlichten, verdienen vom Standpunkt der chriſtlichen Moral Lob und
Ermunterung. ſie allein entſprechen den normalen chriſtlichen
Verhältniſſen, in denen I geſinnte Arbeiter I geſinnten
Arbeitgebern gegenüberſtehen. Solche Vereinigungen, welche, M
vollen egenſa jenen, auf den Streik losſteuern und ihn als
herbeigewünſchtes Kampfmittel auf ihre Fahnen chreiben, können
von der chriſtlichen Moral nur verurteilt werden. Indere Ar
beitervereinigungen hingegen, welche nicht zwar auf jenen Am Aus
gehen, ſich aber kampfbereit machen, Um gegebenenfalls auch durch
Streik ihr Recht verfechten, kühnnen von der chriſtlichen Moral
nicht verurteilt werden. eS weniger, weil die Lage der
heutigen menſchlichen Geſellſchaft von normalen chriſtlichen Ver
hältniſſen weit entfernt iſt, und eS n den Reihen der Arbeitgeber
nicht olchen welche, IR Unglauben und Materialismus be
fangen, IM Arbeiter keinen gleichberechtigten Mitmenſchen erblicken,
ondern gleichſam Nur eine elebte Maſchine, die ſie beliebig Aus
nützen 3 können glauben.

Wenn das Chriſtentum mit ſeinen unveränderlichen rund⸗
ätzen nicht der chriſtlichen Vollkommenheit, ondern der einfachſten
en der Gerechtigkeit und Liebe die menſ Geſellſchaft be
herrſchte dann orte aller Streik von ſelbſt auf

Zinswirtſchaft gleich Kapitalismus.
Von Franz Graf Kuefſtein V iehofen (N  Oe.)

In N  CT Zeit wird wieder die Zinsfrage beſprochen und das
Lor Kapitalismus 3 verſchiedenen Zwecken gebraucht, ohne daß
gerade ern recht klarer Begriff damit verbunden würde.

Zins nd Kapitalismus ſind aufeinander angewieſen. Beide
ſind von der allergrößten wirtſchaftlichen daher auch geſellſchaft
lichen Bedeutung. Sie berühren aber auch ſo ſehr die von der
Kirche gelehrte orah, daß eS wohl geboten ein wird, der großen
Frage näher 3u treten, ihr Weſen unterſuchen. Möge
die folgende Auseinanderſetzung em wenig zur Klärung beitragen.
Erſt nachdem ber Zins und Zinswirtſchaft ein Zweifel nicht mehr
beſteht, wird ſich der Begriff „Kapitalismus“ von ſelbſt aufdrängen.

Um Wiederholungen 3u vermeiden, ſei vor allem feſtgeſtellt,
daß m dieſem Aufſatze das Wort Zins IM engſten Sinne
ird Un das Mehr, das für ein einfaches Darleihen mutuum
einer vertretbaren Sache angeſprochen wird, handelt (S ſich hier
Mietzins, Grundzins (Pacht) Geſchäftsgewinn, Anteilhaberſchaft als
Verzinſung eines Unternehmens kommen nicht n Betracht. Der
feine Unterſchied, der zuweilen wiſchen Zins und Zinſen In
tereſſen) gemacht wird, hat wenig Eingang gefunden. werde 0  er
trachten, ohne ihn mich U chelſen.


